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in Anbetracht der Verpflichtung der Staaten aufgrund der 
Charta, insbesondere aufgrund von Artikel 55, die allgemeine 
Achtung und Einhaltung der Menschenrechte und Grundfrei
heiten zu fördern,

im Hinblick auf Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte und Artikel 7 der Internationalen Konvention 
über zivile und politische Rechte, denen zufolge niemand der 
Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Bestrafung unterworfen werden darf,

ferner im Hinblick auf die von der Vollversammlung am 
9. Dezember 1975 angenommene Erklärung über den Schutz 
aller Personen vor Folter und anderer grausamer, unmensch
licher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung,

in dem Wunsche, den Kampf gegen Folter und andere 
grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Bestrafung in der ganzen Welt wirksamer zu gestalten,

wie folgt übereingekommen:

TEIL I 

Artikel 1

1. Unter dem Begriff „Folter“ im Sinne dieser Konvention 
ist jede Handlung zu verstehen, durch die einer Person vor
sätzlich schwere körperliche oder geistig-seelische Schmerzen 
oder Leiden zugefügt werden, um von ihr oder einer dritten 
Person eine Aussage oder ein Geständnis zu erzwingen, sie 
für eine tatsächlich oder mutmaßlich von ihr oder einer drit
ten Person begangenen Tat zu bestrafen oder sie oder eine 
dritte Person einzuschüchtern oder zu nötigen, oder aus einem 
anderen auf Diskriminierung beruhendem Grund, wenn sol
che Schmerzen oder Leiden von einem Beamten des öffent
lichen Dienstes oder einer anderen in amtlicher Eigenschaft 
handelnden Person oder auf deren Veranlassung oder mit 
deren Zustimmung oder Duldung zugefügt werden. Nicht dar
unter fallen Schmerzen oder Leiden, die sich lediglich aus ge
setzlich zulässigen Zwangsmaßnahmen ergeben, diesen an
haften oder als deren Nebenwirkung auftreten.

2. Dieser Artikel gilt unbeschadet internationaler Doku- 
- mente oder innerstaatlicher Gesetzgebung, die weitergehende

Bestimmungen enthalten oder enthalten können.

Artikel 2

1. Jeder Teilnehmerstaat trifft wirksame legislative, ad
ministrative, gerichtliche oder andere Maßnahmen zur Ver
hinderung von Handlungen der Folter in allen seiner Ge
richtsbarkeit unterstehenden Gebieten.

2. Es dürfen keinerlei außergewöhnliche Umstände wie 
Krieg oder Kriegsgefahr, innere politische Instabilität oder 
sonstige, wie auch immer geartete öffentliche Notstandssitua
tionen als Rechtfertigung für Folter geltend gemacht wer
den.

3. Der Befehl eines Vorgesetzten oder einer staatlichen Be
hörde darf nicht als Rechtfertigung für Folter geltend ge
macht werden.

Artikel 3

1. Kein Teilnehmerstaat darf eine Person auswedsen, zu
rückweisen oder an einen anderen Staat ausliefern, wenn es 
berechtigte Gründe zu der Annahme gibt, daß die Gefahr 
besteht, daß sie der Folter u.iterworfen wird.

2. Um festzustellen, ob solche Gründe vorliegen, haben die 
zuständigen Behörden alle einschlägigen Überlegungen in 
Betracht zu ziehen, einschließlich, wo angebracht, das Auf

treten ständiger grober, flagranter oder massenhafter Ver
letzungen der Menschenrechte in dem betreffenden Staat.

Artikel 4

1. Jeder Teilnehmerstaat stellt sicher, daß nach seinem 
Strafrecht alle Folterhandlungen als Straftaten gelten. Das 
gleiche gilt- für den Versuch einer Folterung und für Hand
lungen von Personen, die eine Mittäterschaft oder Beteili
gung an der Folter darstellen.

2. Jeder Teilnehmerstaat stellt diese Straftaten durch ge
eignete Maßnahmen, die deren Schwere Rechnung tragen, un
ter Strafe.

Artikel 5

1. Jeder Teilnehmerstaat ergreift die Maßnahmen, welche 
notwendig sein können, um seine Gerichtsbarkeit über die im 
Artikel 4 genannten Straftaten in folgenden Fällen zu be
gründen :

a) wenn die Straftaten auf einem seiner Gerichtsbarkeit 
unterstehendem Gebiet oder an Bord eines in diesem 
Staat registrierten Schiffes oder Luftfahrzeuges began
gen werden;

b) wenn der mutmaßliche Täter Staatsbürger dieses Staa
tes ist;

c) wenn das Opfer Staatsbürger dieses Staates ist und 
wenn dieser Staat dies für angebracht erachtet.

2. Jeder Teilnehmerstaat ergreift ebenfalls die Maßnah
men, die erforderlich sind, um äeine Gerichtsbarkeit über sol
che Straftaten in den Fällen zu errichten, in denen sich der 
mutmaßliche Täter auf einem seiner Gerichtsbarkeit unter
stehendem Gebiet befindet und er ihn nicht gemäß Artikel 8 
an einen der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Staaten 
ausliefert.

3. Diese Konvention schließt eine gemäß innerstaatlichem 
Recht ausgeübte Strafgerichtsbarkeit nicht aus.

Artikel 6
s

1. Hat sich ein Teilnehmerstaat, in dessen Hoheitsgebiet 
sich eine Person aufhält, die mutmaßlich eine der in Arti
kel 4 genannten Straftaten begangen hat, nach Prüfung der 
ihm zur Verfügung stehenden Informationen davon über
zeugt, daß die Umstände dies rechtfertigen, dann hat er diese 
Person in Haft zu nehmen oder andere rechtliche Maßnahmen 
zu treffen, um ihre Anwesenheit sicherzustellen. Die Haft 
und die anderen rechtlichen Maßnahmen richten sich nach 
den Bestimmungen des Rechts dieses Staates; sie dürfen je
doch nur so lange fortgeführt werden, als es erforderlich ist, 
um die Einleitung von Straf- oder Auslieferungsverfahren zu 
ermöglichen.

2. Dieser Staat hat sofort eine Voruntersuchung des Sach
verhalts vorzunehmen.

3. Jede gemäß Absatz 1 dieses Artikels in Haft genom
mene Person ist dabei zu unterstützen, unverzüglich mit dem 
nächsten geeigneten Vertreter des Staates, dessen Staatsbür
ger sie ist, oder, wenn es sich um einen Staatenlosen handelt, 
mit dem Vertreter des Staates, in dem sie ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt hat, Verbindung aufzunehmen.

4. Hat ein Staat gemäß diesem Artikel eine Person in Haft 
genommen, unterrichtet er unverzüglich die in Artikel 5 Ab
satz 1 genannten Staaten davon, daß sich eine solche Person 
in Haft befindet, sowie von den Umständen, die ihre Fest
nahme rechtfertigen. Der Staat, der die in Absatz 2 dieses 
Artikels vorgesehene Voruntersuchung vornimmt, teilt seine


